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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

Die Flächen baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche können bei Ermittlung 

der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben.  

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch maximale Erdgeschossfußbodenhöhen 

(EFHmax) entsprechend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen nach unten sind zulässig. 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhen der baulichen Anlagen werden mit einer maximalen Gebäudehöhe (GHmax) 

entsprechend Planeintrag festgesetzt.  
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Unterer Bezugspunkt der Gebäudehöhe ist die im Plan eingetragene maximale Erdge-

schossfußbodenhöhe bzw. bei einer Abweichung nach unten, die tatsächlich ausgeführte 

EFH. 

Als oberster Bezugspunkt der Gebäudehöhe gilt bei Flachdächern die Oberkante der At-

tika. Oberster Bezugspunkt bei geneigten Dächern ist der Schnittpunkt der Dachflächen, 

bzw. bei Pultdächern und versetzten Pultdächern der oberste Schnittpunkt des senkrech-

ten Dachversatzes mit der Oberkante der Dachhaut.  

Erläuterungsskizze: 

  

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser 

a = abweichende Bauweise: Leanhäuser 

In der gemäß Planeintrag festgesetzten abweichenden Bauweise sind die Gebäude in 

„verketteter“ Bauweise innerhalb der Baugrenzen zu errichten. Dabei bestehen die Gar-

tenhofhäuser aus aneinander gereihten Häusern, die jeweils aus einem gewinkelten zwei-

geschossigen Gebäudeteil (Wohngebäude) und einem eingeschossigen Gebäudeteil 

(Nebengebäude/Garage/Carport) bestehen. Sie sind ohne seitlichen Grenzabstand an 

der Grundstücksgrenze und in einer Flucht zum angrenzenden öffentlichen Straßenraum 

hin zu errichten. Die Gebäudetiefe muss beim Wohngebäude mind. 10,0 m, beim einge-

schossigen Gebäudeteil max. 6,0 m aufweisen.  

Die Wohngebäude müssen auf der nördlichen Grundstücksgrenze errichtet werden. Ent-

sprechend der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksflächen sind hierbei auch Gebäudelängen mit über 50 m zulässig.  
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Erläuterungsskizze Leanhäuser: 

 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Gebäudehaupt- / Firstrichtung ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten 

Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 (Tief-) Garagen und Stellplätze  

Garagen, offene Garagen (Carports) und Stellplätze sind außerhalb und innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Bei senkrechter Zufahrt sind folgende Abstände von der Verkehrsfläche einzuhalten: 

▪ Garagen: 5 m 

▪ offene Garagen (Carports): direkt im Anschluss an die Verkehrsfläche 

▪ Stellplätze: direkt im Anschluss an die Verkehrsfläche 

Sind Garagen und offene Garagen längs zur Verkehrsfläche angeordnet, ist ein seitlicher 

Abstand von 1,0 m zu dieser einzuhalten. Der Zwischenraum ist mit Fassadenbegrünung, 

Kleinsträuchern und Stauden zu begrünen. Zu beachten ist, dass Dachüberstände nicht 

in die öffentliche Fläche hineinragen dürfen. 
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Tiefgaragen bzw. unterirdische Gemeinschaftsgaragen sind auch außerhalb der überbau-

baren Grundstücksflächen zulässig. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen sind nach § 14 Abs. 1 BauNVO, sofern es sich um bauliche Anlagen bis 

25 m³ Volumen handelt, auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

Terrassen und Terrassenüberdachungen bis 30 m² sind gem. § 23 Abs. 5 BauNVO auch 

auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen. Auf Flächen mit Pflanzge-

boten sind Terrassen, Terrassenüberdachungen und sonstige Nebenanlagen unzulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die zulässige Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird wie folgt beschränkt: 

▪ Bei Einzel- Doppel- und Kettenhäusern: 2 WE  

▪ Bei Geschosswohnungsbauten: max. eine WE je 150 m² Grundstücksfläche 

6. Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrs-

flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Aufteilung von Verkehrsflächen 

Die im Plan dargestellten Aufteilungen der Verkehrsflächen sind unverbindliche Empfeh-

lung für die Ausführung. 

6.2 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

Zu- und Ausfahrtsverbote entsprechend Planeintrag.  
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7. Versorgungsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Die entsprechend Planeintrag ausgewiesene Versorgungsfläche dient der Errichtung ei-

nes Löschwasserbehälters und einer Druckerhöhungsanlage. 

8. Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Die entsprechend Planeintrag ausgewiesenen Sammelstandorte  dienen der gesam-

melten Aufstellung von Haus-Müllbehältern am Tag ihrer Entleerung für diejenigen 

Grundstücke, die von einem Müllfahrzeug nicht angefahren werden können (Stichstraßen 

ohne ausreichende Wendemöglichkeit). 

9. Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Öffentliche Grünflächen zur Retention und Randeingrünung entsprechend Planeintrag.  

Private Grünfläche entsprechend Planeintrag. Auf der privaten Grünfläche gemäß 

Planeintrag ist eine bauliche Nutzung nicht zulässig. 

10. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

10.1 Insektenschonende Beleuchtung 

Zum Schutz der nachtaktiven Insekten sind Straßenlampen mit insektenschonender Be-

leuchtung nach dem Stand der Technik auszustatten. 

10.2 Wasserdurchlässige Beläge 

PKW-Stellplätze, Zugänge und Zufahrten sind so anzulegen, dass eine Versickerungsfä-

higkeit der Niederschlagswässer gewährleistet ist, wenn durch die bestimmungsgemäße 

Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist (Vorsor-

gepflicht nach § 7 BBodSchG). 

10.3 Dachbegrünung von Garagenflachdächern  

Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von bis zu 6° der Garagen 

sind mit geeigneten Arten (Sedum etc.) zu begrünen. Der Substrataufbau muss zumin-

dest eine dauerhafte extensive Begrünung gemäß der Liste zur Begrünung ermöglichen. 

Es ist zertifiziertes, ökologisch unbedenkliches Substrat zu verwenden. 
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10.4 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen oder Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen oder Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

10.5 Verwendung heller Oberflächenbeläge  

Für Platz- und Wegeflächen sind helle Oberflächenbeläge zu verwenden. 

10.6 Bodenabstand von Zäunen 

Zäune müssen einen für Kleintiere durchlässigen Bodenabstand von mind. 0,15 m oder 

eine Gitterweite von 10 x 10 cm aufweisen. 

10.7 Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser 

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Regenwasser von Dach- und privaten Hof-

flächen ist auf den Grundstücksflächen getrennt zu erfassen und an den Regenwasserka-

nal anzuschließen. 

10.8 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 

0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, 

soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendungen benötigt werden. 

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage 

von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, 

Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flä-

chen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflan-

zen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

10.9 Gesetzlich geschütztes Biotop Feldhecke bzw. Hohlweg 

Die gekennzeichneten Flächen kennzeichnen nach § 33 NatschG gesetzlich geschützte 

Biotope (Feldhecke bzw. Hohlweg) und sind dauerhaft zu erhalten. Insbesondere ist bei 

der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten eine Beeinträchtigung durch entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuschließen. Hierzu sind geeignete Schutzmaßnahmen ent-

lang der zu erhaltenden Flächen im erforderlichen Umfang einzurichten, für die gesamte 

Dauer der Bauarbeiten vorzuhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten ohne Eingriff 

in die Fläche wieder zu entfernen. Aufschüttungen oder länger andauernde Überdeckun-

gen sind nicht zulässig.  

Für diejenigen Gehölze, die dennoch Schaden erleiden oder die durch altersbedingte 

Schäden entfernt werden müssen, ist gleichwertiger Ersatz zu leisten. Bei Abgang ist Er-

satz mit standortheimischen Gehölzen gemäß der Pflanzliste neu zu entwickeln. Die 

Pflanzqualität beträgt für abgängige Gehölze mind. 100 -150 cm Höhe (Sträucher) bzw. 

mindestens 20-25 cm Stammumfang (Bäume). 

Gegebenenfalls notwendige Pflegegänge der Gehölze gemäß den üblichen Erfordernis-

sen und zum Erhalt der Verkehrssicherheit sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

ausdrücklich zulässig. 
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10.10 Schutzmaßnahme gegen Feuerbrand 

Als Schutzmaßnahme gegen Feuerbrand dürfen keine Wirtspflanzen des Feuerbrands 

angepflanzt werden dürfen. Dazu zählen Wildapfel, Wildbirne, hochanfällige Obstsorten 

wie Engelsberger, Champagner Bratbirne, Gelbmöstler, Oberösterreichische Wasserbirne, 

Schweizer Wasserbirne sowie hochanfällige Ziergehölze wie Mispel, Quitte, Mehlbeere, 

Rotdorn, Weißdorn und Feuerdorn sowie Zwerg- (Cotoneaster) und Glanzmispeln (Pho-

tinia). 

10.11 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Um Individuenverluste bei Brutvögeln auszuschließen, darf die Fällung von Gehölzen nur 

im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar erfolgen.  

Bäume sind vor Rodung auf mögliche Höhlen und Spalten, bzw. bewohnende besonders 

zu schützenden Arten zu untersuchen. Die Angaben des artenschutzrechtlichen Gutach-

tens sind zu beachten. Bis zum Beginn der Bauarbeiten sind die Flächen mindestens ein-

mal im Monat zu mähen und das Mähgut abzuräumen, um Bruten von Bodenbrütern zu 

verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

10.12 CEF-Maßnahme 1: Platzierung von Nistkästen für Höhlenbrüter im Umfeld 

des Plangebiets 

Als CEF-Maßnahme für ein Brutvorkommen der Blaumeise wird die Platzierung von drei 

Nistkästen für Höhlenbrüter (Lochdurchmesser: 28 mm) im Umfeld des Plangebiets vor 

der möglichen Rodung des Höhlenbaums durchgeführt. 

10.13 CEF-Maßnahme 2: Bereitstellung von 24 Lerchenfenstern 

Zur Stabilisierung und Förderung der Feldlerchenvorkommen wird entsprechend den 

drei im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutpaaren die Bereitstellung von 24 Ler-

chenfenstern aus dem Pool der Stadt Öhringen vorgeschlagen. 

10.14 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 

Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich im sonstigen Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans sowie die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich außerhalb des Geltungs-

bereichs werden den Grundstücken, auf denen die Eingriffe zu erwarten sind, entspre-

chend dem Anteil der versiegelbaren bzw. überbaubaren Flächen zugeordnet. 

Der Umfang und der planexternen Kompensationsmaßnahmen bemisst sich am Ergebnis 

der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. Der Ausgleichsbedarf des maßgeblichen Schutz-

guts Boden liegt bei 186.134 Ökopunkten. Abzüglich des Überschusses beim Schutzgut 

Arten und Lebensgemeinschaften von 22.483 Ökopunkten und des Bodenmanagements 

von 58.400 Ökopunkten verbleibt ein Restdefizit von 105.251 Ökopunkten. Dieses kann 

über das Ökokonto der Stadt Öhringen ausgeglichen werden. 

Den Verkehrsflächen (öffentliche Erschließung) werden dabei 25 %, den privaten Bau-

grundstücken 75 % der Flächen und Maßnahmen zur Kompensation zugeordnet. 
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11. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

11.1 Grundsätzliche Regelungen 

Die grünordnerischen Maßnahmen dienen unterschiedlichen Schutzgütern zur Minimie-

rung und Kompensation und sind im Rahmen des Monitorings entsprechend den Vor-

gaben des Umweltberichtes zu dokumentieren. Artenschutzrechtliche Belange sind 

soweit notwendig zu beachten. 

Die durch Pflanzgebote vorgegebenen Pflanzungen sind in den Bauvorlagen nachzuwei-

sen und innerhalb eines Jahres nach Bezug des Gebäudes herzustellen. Die Vorschlags-

liste enthält klein-, mittel- und großkronige Bäume. Die auf öffentlichen und privaten 

Grundstücken hergestellte Bepflanzung ist dauerhaft zu unterhalten. Für diejenigen 

Bäume und Gehölze, die Schaden erleiden oder die durch altersbedingte Schäden ent-

fernt werden müssen, ist gleichwertiger Ersatz entsprechend den grünordnerischen Fest-

setzungen zu leisten. 

Die Pflanzliste im Anhang ist zu beachten. 

Abweichungen von festgesetzten Baumstandorten sind aus erschließungs- oder versor-

gungstechnischen Gründen um bis zu 5,0 m zulässig. Das Umfeld der Baumstandorte ist 

wasser- und luftdurchlässig herzustellen. Im Schutzstreifen von Leitungsrechten sind nur 

Anpflanzungen zulässig, die eine Endhöhe von maximal 3,00 m erreichen (z.B. Wildro-

senarten, Kleingehölze). 

Bei der Durchführung von Erd- oder Bauarbeiten ist eine Beeinträchtigung zu vermeiden 

oder durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen auszuschließen. Aufschüttungen oder 

länger dauernde Andeckungen von Baumstämmen und Sträuchern sind unzulässig. Das 

Nachbarschaftsrecht ist soweit notwendig zu beachten. 

11.2 PFG 1: Eingrünung nördliche und westliche Plangebietsgrenze 

Das Pflanzgebot dient zur Eingrünung des Plangebiets in Richtung des offenen Land-

schaftsraums und im Norden auch als Pufferstreifen zum angrenzenden § 33 – Biotop 

(Hohlweg). In dem mit PFG 1 gekennzeichneten Bereich sind Heckenstreifen mit 40 % 

Anteil anzulegen. Die Anpflanzung im Westen erfolgt mit Sträuchern gemäß der Vor-

schlagsliste (Schwerpunkt beeren- und dornenreiche Gehölze aus der Vorschlagsliste 

einheimischer und standortgerechter Bäume und Sträucher / dienen als Lebensraum für 

Vögel). Im Norden sind niedrigwüchsige Arten (bevorzugt Wildrosen) zu verwenden, um 

eine zu große Beschattung des angrenzenden Hohlwegs zu vermeiden.  

Die Pflanzqualität der Sträucher beträgt mind. 100 – 125 cm, bei den Wildrosenarten 80 

-100 cm.  

Die restlichen Flächen sind als Wiesenfläche mit gebietsheimischem Saatgut einzusäen. 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind ausdrück-

lich unzulässig. 

Die Pflanzung und Einsaat werden von der Kommune durchgeführt. Die hergestellte Be-

pflanzung ist vom Grundstücksbesitzer dauerhaft zu unterhalten. Für diejenigen Gehölze, 

die Schaden erleiden oder die durch altersbedingte Schäden entfernt werden müssen, ist 
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Ersatz entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen zu leisten. Wiesenflächen sind 

extensiv (1- bis 2-malige Mahd / Jahr ab Mitte Juni) zu pflegen. Pestizideinsatz ist nicht 

zulässig. Sichtfenster sind soweit notwendig zu beachten. 

Bauliche Anlagen sind auf den mit PFG 1 gekennzeichneten Flächen ausgeschlossen. Aus-

genommen hiervon sind Zäune, welche jedoch mit einem für Kleintiere durchlässigen 

Bodenabstand von mind. 0,15 m oder eine Gitterweite von 10 x 10 cm zu erstellen sind. 

11.3 PFG 2: Eingrünung Zufahrtsbereich zum Wohngebiet 

Das Pflanzgebot dient zur Eingrünung des Zufahrtsbereichs zum geplanten Wohngebiet 

und der Schaffung eines begrünten Quartiersplatzes. In dem mit PFG 2 gekennzeichne-

ten Bereich sind Heckenstreifen auf 40 % der Fläche anzulegen sowie Einzelbäume (ge-

mäß Planeintrag) zu pflanzen. 

Als Ersatzpflanzung für die entfallende Linde im Bereich der Gebietszufahrt erfolgt auf 

der Fläche eine Neupflanzung einer Linde in Einzelstellung und mit einem Stammumfang 

von mind. 20/25 cm.  

Die Anpflanzung der anderen standortgerechten Laubbäume erfolgt gemäß der Pflan-

zenliste mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm im Zuge der Erschließung. 

Die Pflanzqualität der Sträucher beträgt mind. 100 – 125 cm. 

Die hergestellte Bepflanzung ist dauerhaft zu unterhalten. Für diejenigen Gehölze, die 

Schaden erleiden oder die durch altersbedingte Schäden entfernt werden müssen, ist 

gleichwertiger Ersatz zu leisten. 

Die gemäß Vorgaben zulässigerweise nicht mit Sträuchern bepflanzten Flächen sind dar-

über hinaus mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu 

unterhalten. 

Einrichtungen auf der Fläche, die der Zusammenkunft und Aufenthaltsqualität sowie dem 

Spielen und Verweilen dienen sind ausdrücklich zulässig. Wege, die der Erschließung der 

Fläche dienen sind ebenfalls zulässig, aber versickerungsfähig auszuführen. 

Die Pflege ist auf den Erholungsdruck abzustimmen und soll möglichst extensiv erfolgen. 

Pestizideinsatz ist auf öffentlichen Flächen nicht zulässig. Bei der Verwendung von Obst-

bäumen ist der Fruchtfall (Wespenproblematik) zu hinterfragen. 

11.4 Pflanzgebot: Einzelbäume auf den Baugrundstücken 

Auf den Baugrundstücken ist auf jedem Baurundstück je angefangene 300 m² Grund-

stücksfläche mind. 1 Obst- oder Laubbaum (Stammumfang mind. 16/18 cm) zu pflanzen 

und zu unterhalten. Sind Einzelbäume bereits aus ökologischer oder stadtplanerischer 

Sicht im Bebauungsplan dargestellt (PFG), so werden diese beim Pflanzgebot mit ver-

rechnet.  

Die Liste zur Begrünung enthält klein-, mittel- und großkronige Bäume. Die Standortan-

gaben im Lageplan sind zu beachten. Abweichungen von festgesetzten Baumstandorten 

sind aus erschließungs- oder versorgungstechnischen Gründen um bis zu 5 m zulässig. 

Das Umfeld der Baumstandorte ist wasser- und luftdurchlässig herzustellen.  
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Der Schattenwurf großkroniger Bäume (Eichen, Linden, Ahorn etc.) kann auf räumlich 

beengten Grundstücken sowie bei der Verwendung von Solarenergie zu Nachteilen füh-

ren. Es wird auf die klein- und mittelkronigen Arten der Liste zur Begrünung verwiesen.  

11.5 Pflanzgebot: Einzelbäume im öffentlichen Raum (Straßenraumgestaltung)  

Die Anpflanzung von standortgerechten Laubbäumen erfolgt gemäß der Pflanzenliste 

mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm und im Zuge der Erschließung. Es 

gelten die vorstehenden Angaben zur Auswahl, Pflanzung und Pflege der Flächen. Bei 

den Baumpflanzungen sind straßenraumgeeignete Arten zu bevorzugen. Die Unterpflan-

zung des Verkehrsgrüns ist entsprechend des Standortes zu wählen und nach Möglich-

keit extensiv zu pflegen. 

Die festgesetzten Einzelpflanzgebote im zeichnerischen Teil sind zu beachten. Abwei-

chungen von festgesetzten Baumstandorten sind aus erschließungs- oder versorgungs-

technischen Gründen um bis zu 5 m zulässig. Das Umfeld der Baumstandorte ist wasser- 

und luftdurchlässig herzustellen. Sichtfelder und Lichtraumprofile sind soweit notwendig 

zu beachten. 

11.6 Verkehrsgrün 

Die Verkehrsgrünflächen mit Ausnahme der Baumbeete bei den Parkplätzen sind als 

Wiesenfläche mit gebietsheimischem Saatgut einzusäen.  

Wiesenflächen sind extensiv (1- bis 2-malige Mahd / Jahr ab Mitte Juni) zu pflegen. Pes-

tizideinsatz ist nicht zulässig. 

11.7 Pflanzbindung (§ 9 (1) 25b BauGB, § 9 (1) LBO) 

Pflanzbindungen sind dauerhaft zu erhalten. Insbesondere ist bei der Durchführung von 

Erd- und Bauarbeiten eine Beeinträchtigung durch entsprechende Sicherungsmaßnah-

men auszuschließen. Aufschüttungen oder länger andauernde Überdeckungen sind nicht 

zulässig. Für diejenigen Gehölze, die dennoch Schaden erleiden oder die durch altersbe-

dingte Schäden entfernt werden müssen, ist gleichwertiger Ersatz zu leisten. Bei Abgang 

ist Ersatz mit standortheimischen Gehölzen gemäß der Pflanzliste neu zu entwickeln. Die 

Pflanzqualität beträgt für abgängige Gehölze mind. 100 -150 cm Höhe (Sträucher) bzw. 

mindestens 20-25 cm Stammumfang (Bäume). 

Gegebenenfalls notwendige fachgerechte Pflegegänge der Gehölze gemäß den üblichen 

Erfordernissen und zum Erhalt der Verkehrssicherheit sind im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben ausdrücklich zulässig. 

11.8 Empfehlungen 

Fassadenbegrünung und die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen wer-

den empfohlen. Zudem wird insektenschonende Beleuchtung auch auf Privatgrundstü-

cken empfohlen. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Bei Hauptgebäuden sind alle Dachformen zulässig. Versetzte Firste sind ebenfalls zuläs-

sig. 

Garagen und offene Garagen sind entweder in das Hauptgebäude einzubeziehen oder 

freistehend mit den oben angegebenen Dachformen zulässig. Die Dachneigung ist ge-

mäß Planeintrag zwischen 0° bis 45° zulässig. 

Doppel- und Kettenhäuser sind einheitlich, d.h. mit gleicher Dachneigung, Gebäudehöhe, 

Dachfarbe, Dachdeckungsmaterialien, Traufüberstände und Dachaufbauten, zu gestal-

ten. 

1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel sind zusammengerechnet bis zu 

60 % der jeweiligen Gebäudeseite zulässig. Der Abstand zum Ortgang darf 1,25 m und 

zum First 0,90 m nicht unterschreiten. 

Dachaufbauten auf ein und derselben Dachfläche sind einheitlich zu gestalten. 

 

1.3 Dachdeckung 

Zulässig sind die Farben ziegelrot bis rotbraun, mittelgrau bis dunkelgrau, braun und 

anthrazit. Grell wirkende und leuchtende Farben sowie glänzende, reflektierende Mate-

rialien sind unzulässig. Ausgenommen davon sind Dachflächen mit Anlagen zur Ener-

gieumwandlung. Begrünte Dächer und Flachdächer sind ohne Farbfestsetzung. 

Dachbegrünungen sind bei Gebäuden mit Flachdach generell zulässig. 

1.4 Ausbildung von Staffelgeschossen 

Bei Gebäuden, bei denen entsprechend der Nutzungsschablone eine Gebäudehöhe von 

max. 10 m zulässig ist, sind Dachgeschosse (Nicht-Vollgeschosse) als Staffelgeschoss 

auszubilden. Bei Flachdächern müssen die Außenwände des Staffelgeschosses allseitig 

1,2 5 1,2 560%
0,9
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um jeweils mindestens 1,5 m hinter die Außenwandfläche des darunter liegenden Voll-

geschosses zurücktreten. 

Auf maximal 25 % der gesamten Außenlänge der Fassade des Staffelgeschosses ist ein 

Hervortreten von Bauteilen bis zur Außenwandfläche des darunter liegenden Vollge-

schosses bis zu einer Länge der einzelnen Bauteile von maximal 6 m zulässig. 

1.5 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

Zurückgesetzte Staffelgeschosse entsprechend II 1.4 „Ausbildung von Staffelgeschossen“ 

sind farblich oder durch Materialwechsel von den darunter liegenden Vollgeschossen 

abzusetzen. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Als tote Einfriedungen und Stützmauern sind nur zulässig: 

▪ Natursteinmauer 

▪ Natursteinverkleidung 

▪ Holz 

▪ Zäune 

Die Verwendung von Gabionen ist unzulässig. 

Bei der Ausbildung von lebenden Einfriedungen ist die Pflanzliste im Anhang der textli-

chen Festsetzungen zu beachten. 

Einfriedungen (Zäune, Hecken) und Stützmauern zur Geländeabfangung dürfen entlang 

von öffentlichen Verkehrsflächen eine Gesamthöhe von 1,0 m über Straßenhöhe nicht 

überschreiten. 

Zu Fahrbahnflächen ist mit Einfriedungen (Zäune, Hecken, Stützmauern) ein Mindestab-

stand von 0,5 m einzuhalten. Die Abstandsfläche ist zu begrünen. 

Lose Stein-/ Materialschüttungen sind nicht zulässig. 
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4. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

5. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

6. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 1,5 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. Ergibt sich bei der Ermittlung eine Bruchzahl, ist aufzurunden. 

7. Herstellung von Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versi-

ckern von Niederschlagswasser – naturverträgliche Regenwas-

serbewirtschaftung 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der Was-

serabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Abflusshindernissen freizu-

halten. Überbauen oder Verfüllen ist unzulässig. 

Der auf privaten und öffentlichen Flächen anfallende Niederschlagswasserabfluss darf 

nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet, sondern muss getrennt in die Regen-

wasserkanalisation abgeleitet werden. Dies gilt auch für die Überläufe von Anlagen zur 

Regenwassernutzung.  

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist nicht zulässig, auch nicht bei Abläufen aus 

Zisternen. Die Grundfläche dieser Anlagen ist nicht auf das Maß der baulichen Nutzung 

anzurechnen. Die Anlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Die Retentionszisternen sind mit einem Rückhaltevolumen von mindestens 4 m3 und ei-

nem maximalen Drosselabfluss von 0,5 l/s bei Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung 

sowie einem Rückhaltevolumen von mindestens 8 m3 und einem maximalen Drosselab-

fluss von 0,5 l/s bei Mehrfamilienhausbebauung herzustellen. 

Das aufgefangene Wasser kann als Teichwasser oder zur Gartenbewässerung verwendet 

werden. Für Planung und Bau sind die DIN-Normen sowie die Festsetzungen in der Ab-

wassersatzung der Stadt Öhringen einzuhalten. Die entsprechende Ausführung ist im An-

trag für die Grundstücksentwässerung mit darzustellen. 

Eine direkte Verbindung von Trinkwasseranlagen mit Regenwasseranlagen ist nach der 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 21.05.2001 (BGBl. i.S. 2612) nicht zulässig, ebenso 

eine Verwendung zur Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur 
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vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen - z.B. Wäsche wa-

schen (§ 3). 

Leitungen und Entnahmestellen mit bzw. von Wasser, das nicht für den menschlichen 

Gebrauch im Sinne des § 3 Nr. 1 bestimmt ist, müssen gekennzeichnet werden. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde und Archäologie 

Das Plangebiet grenzt direkt an Teile der ausgewiesenen archäologischen Verdachtsflä-

che „Reste der Fernverkehrsverbindung Worms – Donau (südlicher Zweig)“ (Prüffall Nr. 

13 M), die möglicherweise in die Vorgeschichte bzw. ins Frühmittelalter zurückreicht. Die 

Ausbildung als Hohlweg weist auf den hier stark ausgeprägten Verlauf hin. 

Bodeneingriffe bedürfen gemäß §§ 8 und 15 DSchG der denkmalschutzrechtlichen Ge-

nehmigung. 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 

Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

Im Bereich der gekennzeichneten Altlastenfläche sind bei Bodenmaßnahmen folgende 

Auflagen zu berücksichtigen:  

▪ Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Altstandort durch einen Sachverständigen 

fachgutachterlich zu beurteilen. Der Sachverständige ist gemäß § 18 BBodSchG zu 

benennen und dem Landratsamt mitzuteilen. 
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▪ Die Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung sind mit dem Landratsamt abzu-

stimmen. 

▪ Die Baumaßnahmen sind durch einen Fachgutachter für Altlasten überwachen zu 

lassen.  

▪ Bei Aushub ist belastetes Aushubmaterial zu separieren und getrennt zu lagern. 

▪ Das Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine fachgerechte Beprobung 

und Untersuchung des Materials ist durchzuführen.  

▪ Bei Verwertung von Bodenmaterial ist die Eignung entsprechend der Verwaltungs-

vorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg vom 14.03.2007, Az. 25-

8980.08M20 Land/3 – VWV für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Boden-

material - nachzuweisen.  

▪ Die Maßnahmen im Rahmen der fachlichen Bauüberwachung sind zu dokumentie-

ren und in einem Bericht unter Angabe der Lage der Kontaminationen, der Analy-

senergebnisse und der entsorgten Massen einschließlich des Entsorgungsweges 

dem Landratsamt vorzulegen.  

Es wird angeregt, im Hinblick auf die hohe Qualität der Böden das Oberbodenmaterial 

außerhalb der Altablagerung zur Bodenverbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung 

zuzuführen. 

3. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden 

größtenteils von Lösslehm mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überdeckt. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-

schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 

Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 

empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie 

ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Ver-

sickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Ver-

sickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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4. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 

Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Bei der technischen Durchführung ist die DIN 19731 zu beachten. 

Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterbo-

den des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. 

Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Der erforderliche Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 

Oberboden und Unterboden durchzuführen. 

Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Flächen ist zu 

vermeiden. 

Sollte Bodenaushub durch die Gestaltung des Planungsgebietes oder einem daran an-

schließenden Bauvorhaben anfallen, ist dieser vorrangig durch einen Erdmassenausgleich 

vor Ort zu verwenden. Dabei sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäudeni-

veaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort verwen-

det werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind entsprechende Verwertungs- oder 

Entsorgungsmöglichkeiten einzuplanen. 

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraussichtlich 

anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Landratsamt ein Ab-

fallverwertungskonzept vorzulegen. 

Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) ist bei Vorha-

ben von mehr als 0,5 Hektar, bei denen insbesondere durch Abgrabungen, Aufschüttun-

gen, Auffüllungen, Versiegelungen und Teilversiegelungen auf natürliche Böden 

eingewirkt wird, durch den Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des Vorha-

bens ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Bei Vorhaben von mehr als einem Hektar kann 

eine bodenkundliche Baubegleitung verlangt werden. Bedarf das Vorhaben einer be-

hördlichen Zulassung, ist das Bodenschutzkonzept bei der Antragstellung vorzulegen. 

Sollte ein Vorhaben zulassungsfrei sein, muss das Konzept sechs Wochen vor Beginn 

dem Landratsamt vorliegen. 



Große Kreisstadt Öhringen – Gemarkung Michelbach a.W. 

Bebauungsplan „Göckes I“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 17  

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem LRA Hohenlohekreis, Fachdienst 

Wasserwirtschaft und Bodenschutz, rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser haben der Vorhabensträger sowie 

der mit den Arbeiten Beauftragte dem LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasser-wirt-

schaft und Bodenschutz unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeiten, die zur Erschließung ge-

führt haben, sind einstweilen einzustellen. Das LRA Hohenlohekreis als Wasserbehörde 

trifft die erforderlichen Anordnungen (§ 43 Abs. 6 WG v. 03.12.2013). 

Jede Grundwasserableitung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf unabhängig von der 

Menge und Dauer der Zustimmung des LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirt-

schaft und Bodenschutz. 

Ständige Grundwasserableitungen über Ring-/SohIdränagen sind nicht zulässig. 

Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser bzw. lokalem und temporären Si-

cker-/ Schichtwasser sind die notwendigen Schutzmaßnahmen (Abdichtung von erdbe-

rührten Bauteilen nach DIN) vorzusehen. 

6. Herstellung des Straßenkörpers  

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 

unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-

hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-

zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 

Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt. 

7. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper  

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-

tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-

körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 

Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vor-

herige Benachrichtigung. 

8. Immissionen 

Rund 300 Meter nordwestlich des Plangebiets befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz, 

durch dessen Flugbetrieb zur Tageszeit der Immissionswert der TA Lärm für ein Allge-

meines Wohngebiet eingehalten wird. Flugbetrieb zur Nachtzeit würde zu einer Über-

schreitung der Richtwerte führen, wird jedoch nicht praktiziert.  

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkbereich des geplanten Windparks Öhringen-

Karlsfurtebene. Hier ist die Genehmigung für 9 Windenergieanlagen (WEA) beantragt 
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worden. Mit den Antragsunterlagen wurden sowohl eine Schall- als auch eine Schatten-

wurfsprognose vorgelegt. Anhand dieser Prognosen kann die Aussage getroffen werden, 

dass selbst bei Genehmigungsfähigkeit aller 9 beantragten WEA aus immissionsschutz-

rechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die Ausweisung des geplanten allgemeinen 

Wohngebietes bestehen. In Bezug auf Lärm werden die Immissionsrichtwerte von 40 

dB(A) im Nachtzeitraum deutlich unterschritten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-

pflanzungen 
 

Einzelstehende Bäume Wildobstgehölze 

Spitzahorn (Acer platanoides) Wildrosen-Arten (Rosa spec.) 

Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Marone (Castanea sativa) 

Winterlinde (Tilia cordata) Schlehe (Prunus spinosa) 

Sommerlinde (Tilia platyphyllos) Elsbeere (Sorbus torminalis) 

Stieleiche (Quercus robur) Vogelkirsche (Prunus avium) 

Traubeneiche (Quercus petraea) Zwetschge (Prunus domestica) 

Rotbuche (Fagus sylvatica) Walnuss (Juglans regia) 

Ulme (Ulmus minor) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

Hainbuche (Carpinus betulus) Haselnuss (Corylus avellana) 

Weide (Salix, heimischen Arten)   

Feldahorn (Acer campestre)   

Birke (Betula pendula)   

Erle (Alnus glutinosa) 

    

    

Aktuelle Krankheiten sind bei der Baumartenauswahl zu berücksichtigen (Vermeidung) 

 

Artenliste 2: Obstbaumsorten 
 

Auswahl an Streuobstsorten  

Äpfel Blutstreifling Birnen Grüne Jagdbirne 

 Bittenfelder  Palmischbirne 

 Kaiser Wilhelm  Stuttgarter Geißhirtle 

 Brettacher  Kirchensaller Samenbirne 

 Hauxapfel   

 Jakob Fischer   

 und weitere lokale Sorten   

    

Steinobst Hauszwetsche   

 Knorpelkirsche   

 Dollenseppler Kirsche   

    

sowie weitere krankheitsresistente (Schorf, Stippe etc.) Züchtungen auf Hochstammunterlagen 

Artenliste 3: Sträucher und Kletterpflanzen 
 

Sträucher  Kletterpflanzen  

Haselnuss (Corylus avellana) Gerüstkletterpflanzen  

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) Weinrebe (Vitis vinifera) 

Schlehe (Prunus spinosa) Waldgeißblatt (Lonicera periclymenum) 

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) Jelängerjelieber (Lonicere caprifolium) 

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) Knöterich (Polygonum auberti) 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba) 

Himbeere (Rubus idaeus) Berg-Waldrebe (Clematis montana) 

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)   
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Sträucher  Kletterpflanzen  

Liguster (Ligustrum vulgare) Selbstklimmer  

Echter Kreuzdorn (Rhamnus catharticus) Efeu (Hedera helix) 

Kriechende Rose (Rosa arvensis) Kletterwein (Parthenoc. tricuspidata) 

Hunds-Rose (Rosa canina) Wilder Wein (Parthenoc. quinquefolia) 

Artenliste 4: Stauden 
 

Feuchtigkeitsliebenden Stauden 

Sumpfdotterblume (Caltha palustris) 

Rispensegge (Carex pendula) 

Mädesüß (Filipendula ulmaria) 

Blutweiderich (Lythrum salicaria) 

Wasser-Dost (Eupatorium cannabinum) 

u.a.  

Artenliste 5: Arten begrünter Flachdächer 
 

Feuchtigkeitsliebenden Stauden 

Gelber Lauch Allium flavum 

Steinkraut Alyssum montanum 

Graslilie Anthericum ramosum 

Ranken-Glockenblume Campanula porten. 

Rundblättrige Glockenblume Campanula rotundifol. 

Erdsegge Carex humilis 

Karthäusernelke Dianthus carthus. 

Schwingel Festuca rupicola 

Lebendgebärender Schwingel Festuca vivipara 

Storchschnabel Geranium sang. 

Sonnenröschen lianthemum num. 

Habichtskraut Hieracium pilosella 

Schwertalant Inula ensifolia 

Perlgras Melica ciliata 

Steinnelke Petrorhagia saxifraga 

Frühlingsfingerkraut Potentilla verna 

Brunnelle Prunella grandiflora 

Knolliger Hahnenfuß Ranunculus bulbosus 

Seifenkraut Saponaria ocymoides 

Steinbrech Saxifraga in Sorten 

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre 

Schneepolster Sedum album 

Tripmadam Sedum reflexum 

Walzensedum Sedum sexangulare 

Dachwurz Sempervivum tect. 

Gamander Teucrium cham. 

Thymian Thymus serpyllum 
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